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machung vom 08 . 12 . 1 98 6
augesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

(BGBI. l S. 2253)
B

4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung vom 15.09.1977 (BGBI. l S. 1763)
Landesbauordnung für Rhei.nland-Pfalz vom 28. 11. 1986
(GVBL. S. 307) ber. GVBL. 1987 S. 48.
Gemeindeordnung für Rheinland--Pfalz
in der letztgültigen Fassung

(GVBL s. 419)

Landespflegegesetz in der geltenden Fassung vom01 . 05 . 1987 . '

O. l Geltungsbereich
Die vom Geltungsbereich des Plangebietes erfaßten Flur
Stücke sind mit ei.ner starken schwarzen unterbrochenen
Linie umzogen.

e Wirklichkeit
Soweit für die Ansteckung der erforderlichen Baugrenze
keine Maße in den Plänen angegeben sind, sollen diese
abgegriffen werden. Ausgehend von einer möglichen Ab-
lesegenauigkeit von 0150 mm wird für die so erfo].glen
Festsetzungen in der 6rtli.chkeit eine Genauigkeit vonj 50 cm verlangt

Eine derart abgesteckte Baugrenze ist für di.e Ansteckungwei.derer Baugrenzen verbindlich. '
l ART DER BAULICHEN NUTZUNG (S 9 Abs l Nr. l BauGB $S 1-15

BauNVO)
Allgemeines Wohngebiet gem $ 4 BauNVO



($ 9 Abs. l Nr.l BauGB -$ 17 BauNVO

Das Maß der baulichen Nutzung wird für den gesamten
Geltungsberei.ch wi.e folgt festgesetzt:

2.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) darf einen Wert von o,4 nicht
üb er sche e i.ten .

2.2 Di.e Geschoßflächenzahl (GFZ) darf einen Wert von o.8
nicht überschreiten .

2.3 Di.e Zah] der Vo].lgeschosse wird als Höchstgrenze festge-
setzt. Sie darf einen Wert von zwei Vollqeschossen ni.cht
über sche eilen .

2.4 Die Werte für die Grundflächenzahl und die Geschoi3flächen-
zahl gelten als Höchstwerte nur so wei.t, wie die Festsetz.ung
der überbaubaren Grundstücksflächen soli.e die Vorschriften
der Landesbauordnung für Rhein[and-Pfa].z ni.cht zu einer
geringeren Ausnutzung zwingen.

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BauGB $$ 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise wird für den gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsp[anes a].s offene Bauweise festgesetzt. Es sind
nur Einze]-- und Doppe].häuser zulässia.

4 STELLUNG DER BAUL].CHEN ANLAGEN ($ 9 Abs l Nr. 2 BauGB)

Von der "Stellung der baulichen Anlagen" kann die Baugeneh-
mi.gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde eine Ausnahme
gem. S 31 (1) BauGB von ausschließlich 90 Grad zulassen.

5 FLÄCHEN FÜR GARAGEN', STELLPLÄTZE ($ 9 Abs l Nr. 4 BBauG)

Garagen bzw. Einstellplätze und andere Nebenanlaqen bei
Ei.nzelhäusern dürfen nur auf ei.ner Bauwichsei.te errich-
tet werden .

6 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BauGB )

6.1 Für die Festsetzung der Höhenlage der baulichen Anlagen ist
di.e Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden bestimmend .

6. 2 Die Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden darf bercrseitia
(gemessen an der Außenkante der höchstgelegenen Stelle des
Gebäudes) ein Plan von höchstens 0,50 m über dem natürlich
gewachsenen Gelände ni.cht überschreiten

3 Bauanträgen ist ein beglaubigtes Geländeprofi.l bei.zu-
fügen



6 4 Kni.estöcke (Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außen-
kante des Gebäudes mit der Oberkante Rohbaufußboden
des Dachgeschosses und der Oberkante Dachhaut) sind
nur über dem 1 . Vollqeschoß bis zu einer Höhe von
o, 6 m zulässig
[Jber dem 2. Vo]]geschoß sind Kniestöcke ni.cht zulässig

7 DACHGESTALTUNG ($ 86 Abs l Nr. l LBauO)

7 l Als Dachformen sind im gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes (mit Ausnahme von Garagen) Sattel-
dächer und Wa]mdächer zu]-ässig.
Auf Garagen sind auch Flachdächer zugelassen.

7 2 Di.e Dachneigung muß mindestens 18 Grad und darf höchstens
45 Grad betragen. Bei asyTnmetrischen Dachformen ist der
länge Schenkel maßgebend

7.3 Dachaufbauten (z.B. Dachgauben) sind ab einer Dach-
neigung von mi.ndestens 35 Grad bis zu einer maximalen
Breite von 1 ,5 m zulässiq. Innerhalb einer Dachfläche
können mehrere gleicharti.ge Dachaufbauten kombi.niere
werden, wenn ihre Gesamtbreite die halbe Länge der Dach
fläche ni.cht überschreitet. Der seitliche Abstand der
Dachaufbauten von den Giebelsei.ten muß mi.ndestens 1 ,5 m
betragen .

7.4 Daches.nschn i.tte ( z . B Dachterras sen) sind zulässi-g



8 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

($ 86 Abs. l Nr. l LBauO)

Verk[eidungen der Außenwandf].schen mi.t glass.ertem
oder glänzenden Material, Kunststoff, Asbestzement-,
Teerpapp' oder Meta].]e]ementen sind nicht zu].ässig
Folgende Materi.ali.en sollen hauptsächlich Verwendung
finden: Putz, Sich-Emauerwerk, Holz, Sandstein oder
sandsteinähnl i.che Materialien .

T e x t z ur Grünord nu ng

9 NICHT tjBERBAUTE GRUNDSTUCKSFLÄCHEN (S 86 Abs l Nr. 3 LBauO)

9.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen bestehender Baukörper
sind mit Ausnahme der Einfahrt, Stellflächen der Terrasse und des
Zugangs a]s Grün- und Pf]anzf]-ächen anzu]egen und zu unterha]-ten.

9.2 Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestalten und
zu unterhalten. Sie sind als niedri.ge Pflanzung (Rasenfläche,
bodendeckende Pflanzung) mi.t Ei.nzelgehölzen anzulegen. In jedem
Vorgarten ist mindestens ein den Grundstücksverhältnissen ent-
sprechender Baum (Gehölzwahlliste) zu pflanzen und zu unterhalten
Auch Obstbäume können verwendet werden.

1 0. BEPFLANZUNG ($ 9 Abs l Nr. 25 a BauGB)

1 0 . 1 ëiffgntliche Pflanzung

Di.e Anpflanzung erfolgt in der auf die Kanalisationserschl i.eßung
des Baugebietes folgenden Pflanzperi-ode

1 0. 2 Private Pflanzung

Die Anpflanzung hat in der auf di.e Ertl.chtung ei-ner baulichen
Anlage folgenden Pflanzperi-ode zu erfolgen
Die Bepflanzung der i.m Bebauungsplan festgesetzten Einzelbäume
und der 3 m breiten Pflanzstrei.fen wi.rd von der Gemeinde (durch
geführt. di.e danach von den privaten Grundstücksbesi.tzern über
kommen werden



I0.3 Die Bepflanzung richtet sich nach der folgenden Gehölzauswahlli.ste

Gehöl z ar tenl i. st e

Fe].dahorn
Hainbuche
Vogelkirsche
Aspe
Traubenei.che
Stiel.eiche
Vogelbeere
Mehlbeere
Kornelki.asche
Bluthartriegel
Basel
Hagedorn
Pfaffenhut
Liguster
Sche.ehe
Johannisbeere
Hund srose
Vi.elblüti.ge Rose
Schwarz er Ho].u nder
Wollt.ger Schneefall
Wintern.nde
Speierling

aceh campus tr e
Carpinus betul us
P .ru.n u s a v.i um
Popui u s tremul a
Qu elch s pe tra ea
Ou efeu s robur
morbus a u cupaz'l a
So rb u s in t ermedi a
Cora u s ]na s

Garn u s san gu.in eum
Copy.Z us a ve.Z .Z an a
Cra üaegu s caz'z' .i ere-i
Eu on ymu s europe u s
Z.i gustrum vu.Z gare
Fran us spinoza
Ribes a l pin um " Schmi d t "
Ro sa canon a
Rosa mu l ti fl ora
Sam.öu cus n.i gra
V.ir.ö uz'n um .Zan t: an a
Till a cordy ta
Soll us dome s ti ca

".A t:r o vl z'en s "

l0.4- Nadelgehölze sind unzulässi.g mi.t Ausnahme von

Gemei.ner Eibe
Waldki.eier

Tabu s ba cca t a
Pinus syl vestri s

11 FLÄCHEN ZUM ANPFL;\NZEN VON BÄÜMEN. UND. S.TRÄU.CHERN ($ 9 Abs. l
Nr. 25 a BauGB)

Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind
ganäß der Pflanzschemata mit landschaftsgerechten Gehölz-
arten zu versehen, wobei Pflanzschema A am Fußweg und
Pflanzschema B zur L 518 =im Wëchsel angewandt werden
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Der Entwurf der Textlichen Festsetzung hat zusammen mit den

:::"'yp f>$z'''"g:!'';g 22äp:':;''Ë.i=.!:{.i.:'
ausgelesen.

Dle Textli.che Festsetzung hat dem Satzungsbeschluß vom
zugrunde gelegen

Ortsbürgermeister

BEARBEITET :

PLANUNGSINSTITUT DR. HARTMUT SCHOLZ
45 OSNABRÜCK ' NIKOLAIORT 1-2 . TELEFON(0541) 22257

Reglionale Raumordnung 1~.Jahbereichs- und Strukturuntersuchunqen B a l ileitnla n u nq


